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M 238| Die Aufnahme der neuen KlassenstetiewRollerr pro 1862.

Die Magistrate und Dorfgerichte erhalten hiermit den Auftrag, mit der Veranlagung zur Klassens
steuer pr_o 1862 unverzüglich zu beginnen. Indem icl! auf meine KreisblattiVecfitgung vom 2l. Seht.
1860  Kreisbl. pro 1860 S. ist! verwerfe, tbeile ich nachstehend diejenigen Bestimmungen mit, welche
die Königi. Regierung mittelst CtrciilariVerfügung vom 25. v. M. in Bezug auf die KlasseiisteuewVeN
anlagung erlassen bat. _

I. Die Zahl der in den KlassensteuewRolleir ausgeführten steuerfreien Armen ist in einzelnen Gemeinden im Ber-
gleich zur Bevölkerung immer noch sehr hoch, daher die Ortsvorstånde wiederholt darauf hingewiesen werden, daß nach § 6
des Gesetzes vom 1. Mai 1851 nur diejenigen Armen, welche im Wege der öffentlichen Armenpflege eine laufende Unter·-
stützung erhalten oder in öffentlichen Anstalten auf öffentliche Kosten verpflegt werden, von der Klassenstelrer befreit sind.

ll. Die Veranlaguiigsbehörden haben die Besteuerungs-Merkmale bollständig und richtig anzugeben, indem nur
dadurch die Richtigkeit der  Einwilligung beurtheilt und auf eine Gleichmäßigkeit der Veranlagung hingewirkt werden kann.
In vielen Listen ist der Stand und das Gewerbe der Steuerpflichtigen nicht angegeben. Namentlich ist dies der Fall bei
den in die unterste Steuerstufe eingeschätzten Personen, welche nur als «Eicilieger«, »Einwohner«, «Hansbesitzer« u. s. w.
bezeichnet sind. Aber gerade bei diesen ist eine genaue Angabe der Ernåhrungsweise nothwendig, weil es sonst an jedem An-
halte zur Prüfung der Richtigkeit der Einschätzutig fehlt.

Die Ortsborstånde, deren Listen in dieser Beziehung auch fernerhin mangelhaft sind, müßten in Ordnungsstrafe
genommen werden. In Betreff der Ausfüllung der letzten Colonnen in den Listen ist Folgendes zu beachten:

I! Bei den Grundbesitzern ist der Grundbesitz nicht blos nach der Morgenzahl anzugeben, sondern es ist auch zu bemer-
ten, wieviel oavon Garten, Acker, Wiese, Weide und Wald ist. Auf dem Titelblatte ist zu bemerken, worauf sich
diese Angaben gründen, ob auf eine Bermessung oder ungefähre Schätzung u. s. w. �- Der Viehstand ist auf Grund
einer vorzunehmenden Zahlung so zu verzeichnen, wie er zur Zeit der Aufnahme der Rolle von den einzelnen Grund-
besitzern wirklich gehalten wird. � Weicht derselbe von dem sonst gewöhnlich gehaltenen und nach wirthschaftlichem
Bedarf nothwendigen Biehstande erheblich ab, so ist dies in der letzten Colonne zu erläutern. Jn der Colonne: ,,Kühe«
ist künftig die Zahl des vorhandenen Jungbiehes in einer besonderen Linie mit zu bemerken. -� Was die Schulden
anlangt, so dürfen nur solche berücksichtigt werden, welche nachgewiesen sind nnd welche der Besitzer an fremde, nicht
zu seinem Haushalte gehörige, Personen zu verzinsen hat. Das hypothekarisch eingetragene Vermögen der Frau und
der bei den Eltern befindlichen Kinder z. B. ist außer Betracht zu lassen.

&#39; 2! Bei den Gewerbetreibenden ist die Gewerbesteiicn welche sie in jeder der verschiedenen Steuerklassen zahlen, getrennt
anzugeben. �-� Bei den Handwekkern ist stets die Zahl der Gesellen und Lehrlinge, welche sie zu halten pflegen, in
der letzten Colonne zu bemerken. � Bei den Hausirern ist in derselben Colonne zu bemerken, womit sie hausiren
und ob sie den Handel mit Gehilfen, Wagen oder Karten betreiben.

3! Bei Wirthschaftsbeamtem Schnllehrerm Geistlichen, deren Einkommen theils in bgarem Gelde, theils in Naturalien be-
steht, ist der Gelbwerth der letzteren anzugeben. Dies hat auch bei den Auszuglerm in Betreff des ausbedungenen
Auszuges,« zu geschehen. Hinsichtlich des Einkommens der Wirtschaftsbeamtem Haus-Offirianten, herrsrhaftlichen Die-
nern, sind bestimmte und zuberlößige Angaben zu machen.
· [ll. Was die Einschåtzung«anlangt, so wird

V! Vkekfach gegen den im § 7 des Ges. vom l. Mai 1851 aufgestellten Grundsatz gefehlt, daß in die niedrigste  erste! �paar?
lasse nur; diejenigen.,Grundbesitzer und Gewerbetreibenden gehören, welche nach dem Umfange und der Beschaffenbett
Ihr« Vsslbthums oder Gewerbes durch das hierdurch gewahrte Einkommen nicht selbstständig bestehen können und sich
daher Uvch Nebenverdietrsh namenttlich durch Tagelohn oder diesem ähnliche Lohnarbeit suchen müssen, und
daß Elle anderen Grundbesitzer und Gewerbetreibende in die zweite Hauptklasse mit wenigstens 10 Sgr. monatlich ein-
zUfchäSkF sind. Der Satz von 10 Sgr. monatlich findet, sofern nicht durch die Verhältnisse ein höherer Steuersatz ge-
boten fein sollt» bei folgenden Gewerbetreibenden Anwendung: »

a. itzt Alle, H0U12elireibende, »welche in der Klasserk Gewerbesteuer zahlen, o ne Unterschied-d. für: Handeltrerbendh welche in Klasse B.,zur Gewerbe euer veranlagt sind, iiofern sie den Mittelsaq der legteren Zohlen/
°� fUk Gast- Und Schankwirthe, Beweis, Fleische» wo ern sie den Mittelsah an Gewerbesteuer entrichten,



d. für Handwerker, welche wegeii der Zahl ihrer Gehilfen gewerbefteiierpflichtig siId, und den Mittselsatz zahlen,
o. für alle Wassermüller und in der Regel auch die Windniülley
k- für Alle Strvmschkfftk UND FUWEUTN sOfMI Erste« eine« Süßen Kahn oder mehrere kleine Kahne besitzen und letztere

mehr als zwei Pferde halten,
g. für alle Hausireh welche die volle Hausirsteuer zahlen.

Für die Grundbesitzer läßt sich bei der großen Verschiedenheit des Bvdenwerthes und der sonst in Betracht kom-
menden Verhältnisse, die Grenze, von wo ab der Steuersatz von 10 Sgr. monatlich zur Anwendung kommen muß, nach
Morgenzahl u. f. w. nicht bestimmen. Es ist dies auch insofern nicht nothwendig, als die Thaisache, ob ein Grund-
besitzer sich von dem Ertrage seiner Wirthschaft selbstständig nährt oder daneben noch auf Tagelohn gehen oder einen
dem ähnlichen Nebenverdienst suchen muß, in jedem einzelnen Falle leicht festzustellen ist. �� Besonders« ungünstige Ver-
hältnisse, als z. B. eine starke Familie von b unerwachsenen Kindern u. s. w. können nun allerdings eine iiiedriaere
Einfchätzung der vorgedachten Grundbesitzer und Gewerbetreibendeii rechtfertigen. Dieselben müssen dann aber inder
KlassensteiiewRolle in der letzten Colonne ausdrücklich bemerkt werden. Wird dies unterlassen, so haben es sich die Orts-
behörden sclbst zUzUfchV0ibkN- wenn die zu niedrig bemiesseneii Sätze bei der SupewNevision ohne Weiteres erhöht werden.

2! Ferner wird nicht selten gefehlt gegen die Bestimiining im § 5 No. 6 der VeranlagungiæJnstriiction vom 8. Mai 1861,
daß die ganz geringeern Grundbesitzeruiid Geiverbetreibeiiden in der Neziel wenigstens in die zweite Stufe von 5 Sgr.
nionatlich eingeschätzt werden sollen, indem nicht Wenige dieser Filasse nur zum Kopfsteitersatze veranlagt sind. Letzte-
res i-st nur ausnahmsweise für kleine Hausbesitzer, ivelche kein Land besitzen, Weber, Flickschuster und ähnliche Gewerbe-
treibende gerechtfertigt.

3! Bei der Veraiilaguiig der Maurerz Zimmer: und DachdeckewGesellen wird sehr ungleichmäßig verfahren. Dieselben wer-
den theils durchweg zur 2. Stufe eingcfchäet, theils zum Kopfsteuersatze veranlagt; es läßt sich nun weder das Eine
noch das Andere allgemein vorschreiben. Vielmehr müssen in jedem einzelnen Falle die Verhältnisse besonders erwogen
und geprüft werden, ob der einzuschätzeiide Geselle sich unt so viel besser, als ein gewöhnlicher Handarbeiter stehe, daß
dadurch eine höhere Einschätzung geboten ist. Es kommt dabei an auf die Höhe des Lohnes, welcher» keineswegs überall
gleich ist, die Zeit, während welcher der Geselle in feinem Handwerke beschäftigt ist, den Verdienst, welchen er in der
übrigen Zeit des Jahres hat und die sonstigen Verhältnisse, als die Zahl der Kinder u. s. w. Es muß den örtlichen
Einschätzungs-Commissionen, deren Hauvtaufgabe es ist, auf eine gleichmäßige und gerechie Vertheilung der Steuer hin-
zuwirken, vertraut werden, daß sie nach den von ihnen leicht zu ermitteliiden Berhältnissem den richtigen Steuersatzin
Anwendung bringen. Sofern die gedachten Gesellen jedoch Grundbesitzer sind, siiid sie, wenn iiicht ganz ungünstige Ver-
hältnisse obwalteii, jedenfalls in die 2. Stufe einznschätzem Dies muß auch in Betress der Mauren und Zimmer-Po-
lirer geschehen, sofern sie nicht etwa zu einer noch höheren Stufe zii veranlagen sein sollten. Die unverheiratheten Ge-
sellen sind jedenfalls in die Unterstufe 1l!. mit 2«,«, Sgr. zu veranlagen.

4! Jn Betreff der Beamten, Ofsicianten und sonstigen Gehalts-Empfänger, sind in den Fällen, ivo die Veranlagung aus»
schließlich nach dev Höhe dss Gthtslts btstkvtmt Wird- diejenige« Pensions: iind Wittivenkasseii-Beitråge, welche
zufolge einer gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtung in Abzug kommen, analog der für die Einkommensteuer-Veran-
lagung bestehenden Vorschriften zu beriicksichtigem «

Die nach Vorsiehendern gefertigten VeranlagungssArbeiten weiden � sauber, Deutlich nuD ac-
curat geschrieben �- von Mittwoch den 16, October o. ab, zu den im iiächsteii Kreis-hintre: ange-
gebenen Terminen im landiäthlichen Amte abgenommen und besiimmungsmäßig vorrevidiit werden.

Die von den Scholzen und Gerichtsschreibern persönlich zu iibergebenden Schiiftsiückc bestehen:
in der neuen Klassensteuer-Nolle, in duploz
in der Rolle pro 1861 und I. Semesterdkistez
in dem Seelen-Register, einfach;
in der Bevölkerungæ und KlassensteuewVeränderungs-Valance, einfadåz
in der Liste der wirklichen Almosen-Empfänger, auf welche in der nmerkungssColoiine Der Rolle iiach

der laufenden Nummer jedesmal hinzuweisen ist, einfach;
In der Nachweifung der 60jährigen der Stufe 1a., einfach. »

Roms-lau, den 12. September 1861.
I» Druofisormiilare zur TIisasscnsteiici«-Itosle, Seelen-Register, Izeuöllierumgs-Jzalanoe, cisio der tlsmiisfenckcmpfäiiger

nnd zur Lliaotjmeifnng Der 60jährigen Personen sind in hiesiger Izuotjdruokerei norrathig.

M 239] Aufnahme der GeiverbesteuewNollc pro 186g.
Der Magisirat in Reichthah sowie die Dorsgerichte des Kreises werden unter Bezugnahme

auf das Gesetz vom 19. Juli a. o., betreffend einige Abänderungen des Gesetzes wegen Entrichtung der
Gewerbesteuer vom30. Mai 1820, und Die Anweisung zur Ausführung des Gesetzes vom 19. Juli o.
 Außerord. Beilage zu No. 35 des Amtsblattes pro 1861, FinanziMinisierialsErlaß vom 12. August o.!
hiermit angewiesen, sofort mit vor Ausnahme Der neuen GewerbesikuenRolle pro 1862 vorzusehen und
bis zum 5. October o. mir nachsiend bezeichnete Schriftstücke einzureichem und zwar:
a. Die neue Nolle in duplo, zuerst nach den Klassen A. B. C. D. E. F. H. J. L, unD diese in sich

alphabetisch geordnet. mit den Schänters und HausirergAttesien und Signalementsz
b. Die besondere Liste der stenerfreien Handwerker in« duplo;
c. die alte GcnieindesOrtsrolle pro 1861; »
d. Die Nachweiisung Der zu ermäßigten Steuersätzen vorzuschlagenden Hausirer der Gewerbe, welche

einen örtlich!!! Nußen hsbkvi Oie·Gatii»-,·Luinperi- und Aschensammleiz Siebmaehm wenn sie keine
Begleiter mit sich� führen, mit pflichtmäßig« Angabe der Grunde.
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Jndem ich auf meine KreisblattiBersügungen vom 17. September 1857, pag. 165/6, unD
U. September v. J.  pag. 177! verweife, bemerke ich noch, daß, da die vom 1. October d. J. ab
eintretenden Zu« und Abgänge in der neuen Rolle bereits berücksichtigt sein müssen, die pro 1. October
beabsichtigten An- und Abmeldungeir schon jetzt anzubringen sind. Dasselbe gilt für die HausirenKlasse L.�
welche entweder pro 1862 neu eintreten, oder den bisherigen Hausirschein nicht mehr erneuern wollen.
Alle derartigen Gewerbe-An- und Abmeldungen �-· mit Ausnahme der Hausirer ��� find demnächst  die
Abgänge vorläufig ohne die Steuerscheine, welche Die Leute bis Ende September noch zu benutzen haben!
dem tandräthlichen Arme bis zum 25. September Vormittags spätestens einzureichem

Diejenigen Listen, welche nicht bis zum 5. October d. J. hier eingegangen sind, oder den
erlassenen Vorschriften nicht entsprechen sollten, werde ich aufKosien der säumigen Ortsvorstände durch
erpresse Boten abholen lassen, resp. zuri"ickseriden. Namsla u, den 12. September 1861.
Druckforinusare zur tJerver6efleuei:-Rosse, sowie zur Bitte der gemeröesterrerfreien sind in dies. Izuchdrudkerei norriithiep

J5�: 2401 Mit dem diesmaligen Kreisblatte werden den Ortsgerichten die nach den von der königl.
Regierung festgesetzten Cremplare berichtigten Duplicate der Klassensteuer-Zu- Und Abgangs-Liste pro
l. Semester e. zugefertigt, um fiel! mit Der Königi. Kreis-Steuer-Kasse darnach zu berechnen.

Der Königs Regierung ist es aufgefallen, daß nur in einzelnen Ortschaften des Kreises Per-
sonen, die das 16. Lebensjahr erreicht haben, also steuerpflichtig geworden, in Zugang gekommen sind.
Sei! sehe mich daher veranlaßt, den Qrtsbehörderi die genaue Befolgung des §3 ad 2 Der Jnstruction
über« die Erhebung der Klassrnsteuey sowie über die Behandlung der diese Steuer betreffenden Zu- und
Abgänge und Reclanrationem vom 19. resp. 27. Juni 1851  Außerord. Beilage zu No. 27 des Amts-
blattes do185l! anzuempfehleri und dieselben anzuweisen, in dieser Beziehung Naehrevisionen zu halten
und die betreffenden Personen pro L. Semester c. von der entsprechenden Zeit ab mit dem angemessenen
Betrage nachträglich in Zugang zu stellen. �- Gegen diejenigen Ortsbehörden, welche obige Bestim-
mungen unbeachtet gelasseri haben sollten, würde ich genöthigt sein, mit aller Strenge vorzugeherr

Roms-lau, den 10. September 1861.

e]?! 24l] « Betrifft die gisanulöfe Augen-Entziiirdrrng.
In einzelnen Kreisen des Regierungsbezirks hat sich das unerfreuliche Resultat herausgestelltz

daß von dem Bestand: der Nlilitairpflichtigen eine nicht unbedeutende Anzahl wegen granulöfer Augen:
Entzündung zurückgestellt werden mußten, obwohl sie im Uebrigen ganz diensttauglich waren.

-Dieser Umstand, daß fchon in einer so geringen Quote der Bevölkerung, wie die revidirten
Militairpflichtigen bilden, dieses Uebel eingetreten, läßt auf eine verbältnißmäßig größere Verbreitung
unter der Bevölkerung schließen. ·� Da diese Augenkrankheit entschieden den Character der Contagiösität
an sieh trägt, so ist Seitens der Königs. Regierung angeordnet, der Weiterverbreitung mit aller Sorg-
falt und Energie nasch Maaßgabe der Bestimmungen des Regulativs vom 28. October 1835 sub ll. b.
entgegen zu treten. Zu diesem Zwecke werden die Ortsbehörden des Kreises angewiesen:
l! diejenigen Personen zu ermitteln, welche an acuten verdächtigen Augen-Entzündungen leiden, und

das darüber aufzustellende Berzeichniß mir binnen 14 Tagen einzufenden;
2! für Die Heilung der Befallenen und zwar für die Zuziehung eines anprobieren Arztes Sorge zu tragen;
3! dafür zu sorgen, das; überall die erforderliche Desinfection nach § 20 der Beilage A. zum Regulativ

vom Es. October 1835  B. 6! Ges.-Samml. pro 1835 S. 283, pünktlich ausgeführt werde.
Die granulöfe Augen-Entzündung, auch kontagiöfe ägvptifche genannt, ist jene verheerende

Augen-Entzündung, die in Aegypten epidemisch, von dort durch durch die Engländer und Franzosen
nach Europa überpflanzt wurde, wo sie in den Heeren zu Anfang dieses Jahrhunderts wüthete, sich
durch ein fires Contagium weiter verbreitend. � Im ersten Grade wird gewöhnlich nur ein Auge er-
gk1ffen, später beide Augen; die Krankheit hat große Aehnlichkeit mit einer gewöhnlichen katarrhalischen
YUgtt1-Entzündung. Bei einer Unwendung des Augenliedes nach Außen zeigt steh schon jetzt auf dessen
MIUUP Fläche die charakteristifche Auflockerung �- Im zweiten und dritten Grade ist die Röthe, die ge«
wohnlcch von den Augenwinkeln aus beginnt, Gefchwulft, Lichtschem Jucken und Brennen bedeutend,
Und WTMH so unerträglich, wie wenn die Augäpfel im Feuer ständen und mit unendlich vielen Nat-ein
skstdchsn tvutden. Eine dem Eiter ähnliche Flüssigkeit fließt aus den Augen, auch das Weiße im Auge
i� 9"�??? UND dUfgelockert, und der Kranke vermag das Auge nicht zu öffnen. Der Verlauf d»
Kkddkdklk �Ü bdkd Wsch- bald langsam; die Folgen können schreckenerregend fein. Die Flüssigktlh welche
Aus» dkn AUSCU Adgksvndert wird, ist oft so ätzend, wie Aetzsalh und an ihr haftet besonders dss EIN»
WZIUMO Es Pflanök �d? VUkch Uebertragung, namentlich bei gemeinfchaftlicher Benuhnng von Reinigungsi
rnnteln/ US WdschkddsskkQ der Wafchnäpfy Bette und anderer Wäsche, besonders Hand« und Schdddss
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tücler, von Jndividuurn zu Individuum fort. Begünstigt wird diese Ansteckung noch, wenn in einem ver-
hältnißlnäßig engen Raume mehrere an AugeniEntzündung leidende sich besinden und Erneuerung der Luft
und Reinlichkeit fehlt. Auch durch körperliche Anstrengung bei großer Hitze, im Staube, Wind durch
Erkältung, Mangel an Reinlichkeit, übermäßigem Genuß von Spirituosen wird die Ansteckling begunstigt.

Aus demVorsiehenden ergeben sich zugleich die Mittel, um die Krankheit zu vermeiden. Man
meide zunächst das Zusirmmensein mit an genannter Krankheit Leidenden, und wo dies die Verhältnisse
durchaus nicht gestatten, hüte man sich mit der größten Vorsicht vor der Mitbenutzung alles dessen,
was möglicher Weise mit der aus den kranken Augen geslossenen Flirssigkeit in Berührung gekommen.
Man sorge für angemessene Kleidung, die gegen Erkältung schützt und keine Congestionen des Bluts
nach dem Kopfe macht; man beobachte die strengste Reinlichkeih große Mrißigkeit im Genuß von Spiri-
tuosen und hüte sich auch namentlich bei erhitztem Gesscht vor Waschungen desselben mit kaltem Wasser.

Bei den schrecklichen Folgen dieser Augemcsntzündung ist es durchaus nothwendig, schon bei
den leisesien Spuren dieser Krankheit årztliche Hülfe in Anspruch zu nehmen.

Namslau, den 11. September 1861.

M2421 . Ernennung.
Der Freigartner Joseph Gottlieb in Glausche ist für die gedachte Ortschast als Gemeinde-

Erecutor gewählt und heute im landrcithlichen Anrte vereidet worden.
Namslau, den 9. September l86l.

�M2431  Beftoblene�ub.
In der �Recht vom 9. zum 10. September c. ist dem Gasiwirth Kirsch in Obischau eine

rothe Kuh, ohne Abzeichen, 7 Jahre alt, tragend und gut genährt �0 Thlr. Werth!, aus dem ver-
schlossenen Stalle gestohlen worden. Soviel an der Spur zu kennen war, ist die Kuh sehr wahrscheini
lich über Kaulwitz und Glausche  oder Skorischaus geführt worden.

Die Ortsbehörden und Gensd�armen des Kreises sordere ich hiermit auf, auf die Kuh und die
Inhaber zu vigiliren, resp. dieselben im Betreffungsfalle anzuhalten und dem Landrlithlicherr Amte da-
von Anzeige zu machen. �- Seitens des Bestohlenen wird demjenigen, welcher zur Wiedererlangung
der Kuh und Ermittelung der Diebe verhilst-, eine Belohnung von 5 This; zugesichert.

Roms-lau, den 13. September l86l.

Der Köuigh Landratlx Salice Conteffrn

Aiilylkkg em ei n er A n zei g er.
Beknnntmachung

Der aufgesammelte Sänger soll in hiesiger Ge-
fangensAnstalt am I9. Septbn Vormittag
ll Uhr unter den im Termine bekannt zu ma-
chenden Bedingungen öffentlich versteigert werden.

Naruslau, den 9. September 1861.
Königs. Kreis-Gericht.

Auctiom
Dienstag, den l7. Septbtn c., früh

9 Uhr werden im gerichtlichen AuetionsiLoeales
hiecselbst

verschiedene Meubles
öffentlich gegen sofortige Zahlung versteigert, wozu«
Kauslustige eingeladen; werden.

jjjjj

A u c t i o n !
Sonnabend, den 2|. September e.,

früh 10 Uhr, wird in und vor dem gerichtlichen
AuctionsiLocale hiecselbft

l Pferd, 2 Sohlen, 1 Schlitten, gleich hierauf
1 Plauenrvagen und l Spalzierschlitten und zu-
letzt 1 prachtvollek Staatswagen

öffentlich gegen sofortige Zahlung versteis
gekt, wozu Kauflustlge hiermit eingeladen werden.

Namslau, den 12. September l861.
Hoffmann,

AuctionssCommissarius.

j

Wamölan, den 9. September 1861.
»"Hoffman·tr, _

Auctions i Commissarruä

� GummpSchuhe
in allenGrößen und bester Qualität empfiehlt billigst

M. I. Verm-um«
Am l. October wird auf dem Dom. KleinsDeütsschen bei Constadt der KutfcherpostsM

frei; unverheiratheteVerderber, womöglich gediente Cavalleristktlp
sind und die Bedienung-verstehen, können sich melden.

die mit guten Zeugnissen versehM

Nebst managt."
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Betlasgc zu  37 des Staumauer Rreiäblatteö.
Sonnabend den l4. September 186l.

Vekanutmachu n .
Am 18. September o» Vormittags 9 Uhr, werden circa 25 Königliche, zum Dienst

untasugliche Pferde auf dem Stallplatz in Orts, und am l9. d. BUT-» Vormittags 9 Uhr, eine
gleiche Anzahl vor der Haiipiivathe in Namslau, gegen gleich baare Bezahlung ineisttsietend verkauft
werten. Löiiigl �2. schief. WragoiierZIiiegiiiieiit JE? 7&#39;.

» s �c spxxsp » .  ».,-«"sz�»":s;««»sz»"-« .
s F; ji Siklieren Gewinn, lieu»iiiiikffsjswgzs
ohne das geringste Visite, bringt die Betheiligung bei der neuen Freyburqer Staats-Anleihe dadurch, diääwjcdcs Loos dersel-ben unbediägz gewinnen muß, sei es Treffer von tranes 60,000, 50,000, 40,000, 33,000, 30,000, 25, , 20,000, 16,000,
16,000, 15, &c. &c. 2c., sei es Preise geringeren Betrages. � Jährlich finden 3 Ziehuiigen stattz die nåchste schon am
15. October. ObligationsÆoose dazu, die so lange im Werth bleiben, bis sie mit Gewinn herauskommen, und die auch
jederzeit wieder zum BörsemCours zurückgenommen werden, kosten 4 Thln oder 7 Gulden gegen franco Einsendung des »Be-
trages oder spost-Nachnahme. � Kein Anlehen bietet solche Vortheite wie das vorstehende; es zeichnet sich durch Soliditäh
Garantie der Regierung und günstige Einrichtuiig des Planes aus; es kanndeshalb an zahlreicher Betheiligung des Publi-
eums nicht fehlen, und werde ich Aufträge auf�s pünktlichste ausführen. Heinrich Stessciis,

Izanquier in Frankfurt aXMaiii

Mahlen-Verpachtung.
Die zu Schloß-Ellgiith, nahe bei Kreuz-

burg, am Stoberbach gelegene, auf amerikanische
Art mit zwei französischen Gängen und einein Sspitzs
gaiige construirte Wassernrühle, wozu ein Stück
Acker von ungefähr 174 Morgen �Zlreal, ein  Sie:
müsegarten und eine Wiese, ungefähr 5 Morgen
enthaltend", gehört, soll nebst Zubehör, fiirRechs
nieng der Rittergutsbefitzer von Blachasscheii Er-
ben, aus 10 hintereinander folgende Jahre, vom
1. November 186l bis dahin 187l, verpachtet wer-
den. Jm Auftrage der p. von Blachascheri Vor:
mundschaft habe ich, zur Entgegennahme von Pacht·
geboten, in ineiner am Markte hierselbst gelegenen
Wohnung, einen Termin .

auf Sonnabend den l9. October 1861
Nachmittags 3 Uhr

anberaunit, wozu spachtlustige hiermit eingeladen
werden. Die desfal1sigen Pachtbedingurigen können
während der Anitsstiinden in meiner Kanzlei ein:
gesehen oder auch eine Abfchrist derselben von niir
erbeten werden.

Der dasige Mühlenverwalter Dzierzon ist an-
gewiesen, jene Localitäten auf Wunsch besichtigen
ZU lassen.

Kksuzburg, den t0. September 1861.
�angm

RechtssAnwalt und Notar.

ean Martin?J

kltlflkfchk xihttttaizizzem nnd Walten-Mäuse,Mining: UU Wslkkhks ittel für mit Hühneraugen oder
Beut« Behalte« VIII« de.s Canon- 10 S c. Gemeindedie-
HHCUVKIUS T«  Cjgkks m ßrestau. Zllleintger Verkauf
In NaMSIM bet Julius Müller.

Wassermuhlen-Verpachtung. 
Die dem Doni. Giesdorf gehörig« an der Weide
gelegene GrabkeMiihle soll vom LApril 1862 ab
aus drei Jahre verpachtet werden. Die· Mslhlh

idnit hiriliinglicher Wasserårash fhat  Gange,arunter einen neu eingeri teten ranzoii en, einen
Hiisezqang und circa &#39;25 Morgen Acker und Wiese.

Hierzu ist Termin aus den 1»6. September c.
festgesetzt. Die näheren Bedingungen können jeder-
zeit vorher« auf »dem Wirthschafts-Amte Giesdors
eingesehen werden.
 IOKOLTOQOITJLDLLÅLXTZE SIEBEL? ädkZzkxäEkOCsZäsLjGitäkåÆQätxisiäkkkåiEkåkksziEeØ
 Einem hohen Adel und geehrten Publicznn
s« empfiehlt sich Unterzeichnetei� zur Anfertlqun�;
Tisjooie Portraifs, Landschaften und Panotypen. »
T; Aufenthalt bis incl. 2.3�. September.
 I/Vohnung: beim Guslhof-Besvfllzer Hrn. Sichla.
  E. sslkjhislz Pleotojyesazølk

 dsØkTdsåHåxTseljDåisåeQkjszxskLHTLOHZZHZLOOQETOTKQHTXQIHLKHHEZSZZOEZLHQDE 
Am 8. d. M» Vormittags, ist mein Jagdhund

� aus den Namen »Beste« hörend, groß und
sehr stark gebaut, weiß und mit großen braunen
Flecken, mit jehr vollem, langem, braunem Behangiy
stark herabhangenden Lippen und langgestutzter wer·
ßer Ruthe, · der altdeutschen Original-Rasse ange-
hörig ��� mir abhanden gekommen. Denehrlichen
Finder exsuche ich, gegen angemessenes Finderlobn
und Zuruckerstattung der Futterkråszenkum lbazdigeZurü gabe an mich. . rie e .

Bernstadh den ll. September 1861.

[Sßetmietbung] Bei mir ist die· Giebelstube
zu vermiethen und I. October zu beziehen«

J. Wziontekc Uhrmacher.

THIS-SICH -



"nuar zu beziehen.
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»EQdddQddQOQQdQEQQHOdmdQdHHHd 
Kuabemspaletots und Kinder-Jucken Z?
sind ebenfalls in größter Auswahl vorriithig.

mEOEdsdQQQEdQQdHddddsmOdEosnm
SEND
Das Dontiniut Glaufche bei Reita

sucht eine schon gebrauchte Nialzqtretsche zu Pan:
fen. Offetten nebst �Preisangaben werben Franco
erbeten. "m"

Die Blumen-Fabrik
von

Bertha Bruekner m Breslau
Rausche- Straße 66, nahe dem Izlüoherpcatz,

empfiehlt eine Auswahl der neuesten Hut« und
Hunden-Blumen zu solidesten Preisen.

Ein Zimmer, je nach Wunsch, möblirt oder
unmöblirt, ist bei mir zu vermietbenz auch bin ich
bereit, Kinder vom Lande, welche die hiesige Schule
besuchen sollen, unter billigen Bedingungen in Slum
sion zu nehmen. L. Sohn.

Das vom Maurermeister Hm. Kirchner inne
gehabte Quartier ist zu vermietben und zum i. Ja«

A. NUVOIPIV Backerntsir.

r Das von mit· auf Sonntag, den 15.
d. M., anberaumte Scheibenschießen wird 8 Tage
später, also am �Z2. d. M» stattfinden.

Keifchke in Ellgitth

Zum fetten Gånseabendbrod
am Montag, den I6. d, M»

W! �sehen� W! Wovon. wardst-nun.

Sontag, den 15. d. M» findet bei günsti-
ger Witterung bei Unterzeichnetern Cottcert und
darauf Tanz statt. Anfang 724 Uhr. Entree:
für Herren 2 Sgr., Damen 1 Sgr.

N. Scupin in Böhmwis

Mein CotcfeetiottwLager von

Damen-Manteln, Burnussen und Iacken
ist fegt zllt bevorstehenden Herbst-Saison auf das Reichhaltigste assortirt, und bin
ch durch directe Beziehungen in den Stand gesetzt, selbe in den neuesten Fatxons

und zu den billigstctt Preisen zu verkaufen.

i yt� ne

--1�-�-�H

S. Vieren-preisen.
«.s..k·««e---  --«--:-s-

a lllonverfaltans-zlcrtcan.
Vollstandig umgearbeitet, stark vermehrt und durchaus neu

ausgestattet, in 15 Banden oder 300 Lieferungem
Jede zu 3 Sgr. Subscriptionspreis.

Die Nothwendigkeit einer allgemeinen Encyklopådie des
menschlichen Wissens, eines Buches, welches alle nützlichen
Errungenschaften dcs Menschengeistes zum Gemeingut Aller
niacht, tst eine von unserer Zeit allseitig erkannte, eine für je-
den Gebildeten und nach Bildung Strebenden unentbehrliche
geworden. M er!er�s nettes Conversations-Lexicon kam
diesem Bedtirfniß am weitesten entgegen, und der Erfolg der
ersten, mehrmals neu gedrückten, und dennoch bereits gänzlich
vergriffeneci Auflage, stellt die Zweckmäßigkeit dieses Werkes
in das hellste Licht.

Die unmitelbar nach Beendigung der ersten nöthig ge-
wordene, mit größter Sorgfalt vorbereitete zweite Tluflage wird
das Werk noch auf eine weit höhere Stufe der Vollkommenheit
führen, sie wird namentlich mehr auf die praktische Verwend-
barkeit einer Enct!klopadie, mehr auf das materielle Bedürf-
nis; des Publieums, mehr auf ausführliche Behandlung der
realen Wissenschaften, mehr auf Ausscheidung von obsolet Ge-
wordenem und Veraltetem, mehr auf das in der Gegenwart
Bedeutende und Jnteresse Gewåhrende, mehr auf Ebenmaaß,
Correctheit und Neuheit der Artikel, mehr auf Gedrungenheit
und Språcision des Styls, mehr auf Zweckmäßigkeit und Deut-
lichkeit der Illustrationem mehr auf Eleganzder Ausstattung
als die ersteAuflage, Rücksicht nehmen. wie Artikel sind von
competenten Fachschriftstellern nicht nur revidirt, sondern die
meisten aufgearbeitet, viele neu geschrieben und viele neue
hinzugefügt. · _

Wöchentlich erscheinen, seit Juli d. J., zwei Lteferungen,
mit vortrefflichem eigens für diese Auflage neu hetgestellten
Karten und Jllustrationetn Was über 300 Lieferungen erschei-
nen sollte, verpflichtet sich die Verlagshandlung gratis zu geben.

Ausführliche Prospecte graue in allen Buchhandlungen
Bestellungen auf obiges Werk übernimmt:

J. Hvffnmtttt in Namslatu

Zum öffentlichen Tanzbergnügen auf Sonntag
den 15. d. M., ladet ergebenst ein:

F. Wohl, Cafsetien

ISLLDLKDQIAXZUSMSLKNFSUSQKDQKHMSLRDQRDQEZUIDQRDQ
werden von unterzeichneten Bevollmächtigten für sänlmt.
llclle deutsche, dänische, schwedisch-norwegisclhe,

englische, französische, russische u. s. w. Zeitungen, über welche auf Verlangen specielle Ver- c,
zu Originalpreisen angenommen und prompt besorgt.

dem verehnlichen. Publicum den Vortheil, dass, ausser Ersparung an Porto, bei grösseren Aufträgen und
insbesondere bei häu�gen Wiederholungen ein entsprechender Rabatt eingeräumt-wird. �� Ueber-jede

Annoncen aller Art
zeichnisse zu Diensten s-tehen

Annonce wird der Beleg geliefert.Jäax�s��oxam
xautautaxx

Das Bureau bietet T
Hasenstein cb Voglen:

Hamburg-Altona und Frankfurt a. M.

Reduktion, Druck und Verlag von J. Hoffmann in Namslatn




